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PCR-Tests werden ab
April geringer vergütet
Corona-Pandemie

Der Text gibt den Sachstand zum
Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder.
Über ggf. weitere Neuigkeiten zum
Thema wird an anderer Stelle
informiert.

Weitere Informationen
BA-Beschlüsse

 

Die Vergütung für den PCR-Test auf SARS-CoV-2 (GOP 32816) wird zum 1.

April auf 19,90 Euro abgesenkt. Zudem wurde für die GOP 32851 der

Leistungsinhalt im EBM klargestellt.

Ab dem 1. April 2023 wird der PCR-Test auf SARS-CoV-2 (GOP 32816) mit 19,90 Euro

vergütet, bisher erhielten Labore 27.30 Euro. Damit wird der PCR-Test bei

Patient:innen mit COVID-19-Symptomen künftig nach der im EBM grundsätzlich

geltenden Bewertung für direkte Erregernachweise mit

Nukleinsäureamplifikationstechnik (NAT) vergütet. Die Honorierung erfolgt weiterhin

extrabudgetär. Außerdem entfällt zum 1. April 2023 die Abrechnungsvoraussetzung,

dass der Befund innerhalb von 24 Stunden nach Materialeinsendung übermittelt

werden muss.

Der Bewertungsausschuss hat außerdem rückwirkend zum 1. Januar 2023 eine

redaktionelle Klarstellung bei der GOP 32851 für den Nukleinsäurenachweis von

Erregern akuter respiratorischer Infektionen vorgenommen: Das „und“ in der

Aufzählung der viralen Erreger „Enteroviren und Coronaviren“ wurde durch ein

Komma ersetzt. Somit ist klargestellt, dass die Abrechnungsbestimmung „je Erreger“

getrennt auf die Untersuchung anzuwenden ist.

Weitere Informationen in den Beschlüssen des Bewertungsausschusses.

Haben Sie an alles gedacht?
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe folgender Informationen und Dokumente:

Anschreiben in PDF

Lebenslauf in PDF (mit Angaben zu vollständigem Bildungsweg, bisherigem Berufsweg, Kenntnissen und Erfahrungen)

Zeugnisse in PDF

Gehaltsvorstellung

die Kennziffer der Ausschreibung

nächstmöglicher Eintrittstermin

bei Bewerbung auf mehrere Stellen: bitte Hinweis im Anschreiben mit Angabe der Kennziffer

Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen sind das A und O. Sie helfen uns damit, ein möglichst realistisches Bild von Ihnen sowie von

Ihren Kenntnissen und Fähigkeiten zu erhalten.

https://www.kvberlin.de/karriere/stellenangebote
https://institut-ba.de/ba/beschluesse.html
https://institut-ba.de/ba/beschluesse.html


Information zur Datenerhebung gemäß Artikel 13 DSGVO
Die KV Berlin erhebt Ihre Daten zum Zwecke der Durchführung des Bewerbungsverfahrens und der Erfüllung vorvertraglicher

Pflichten. Die Datenerhebung und –verarbeitung ist für die Durchführung des Bewerbungsverfahrens erforderlich und beruht auf

Artikel 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den

Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind. Sie haben das Recht, Auskunft der bei uns über Sie gespeicherten Daten zu

beantragen sowie bei Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder bei unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der Daten zu

fordern.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
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FAQ: Hier finden Sie Antworten auf

häufig gestellte Fragen

Kontakt für

Patient:innen
 

Wann hilft die KV Berlin?

Terminservice:

Weitere Informationen und Termine

buchen
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Presseanfragen
 

presse@kvberlin.de

Kassenärztliche Vereinigung
Berlin
Masurenallee 6A
14057 Berlin

030 / 31 003-0
030 / 31 003-380
Kontakt

https://www.kvberlin.de/andere-seiten/datenschutzerklaerung
https://www.kvberlin.de/kontakt/das-service-center-der-kv-berlin
https://www.kvberlin.de/fuer-praxen/faq
https://www.kvberlin.de/fuer-praxen/faq
https://www.kvberlin.de/fuer-patienten/terminservice
https://www.kvberlin.de/fuer-patienten/terminservice
mailto:presse@kvberlin.de
https://www.kvberlin.de/kontakt

